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des Prozesses der Reduzierung von Kernwaffen und der nu-
klearen Abrüstung durchzuführen;

15. fordert die sofortige Aufnahme von Verhandlun-
gen in der Abrüstungskonferenz über einen nichtdiskriminie-
renden, multilateralen und international und wirksam verifi-
zierbaren Vertrag über das Verbot der Herstellung von spalt-
barem Material für Kernwaffen oder andere Kernsprengkör-
per auf der Grundlage des Berichts des Sonderkoordinators112

und des darin enthaltenen Mandats;

16. fordert die Abrüstungskonferenz nachdrücklich
auf, auf ihrer Tagung 2011 möglichst bald ihre Sacharbeit
aufzunehmen, und zwar auf der Grundlage eines umfassen-
den und ausgewogenen Arbeitsprogramms, das alle realen
und bestehenden Prioritäten auf dem Gebiet der Abrüstung
und der Rüstungskontrolle berücksichtigt, einschließlich der
sofortigen Aufnahme von Verhandlungen über einen solchen
Vertrag, mit dem Ziel, diese innerhalb von fünf Jahren abzu-
schließen;

17. fordert den Abschluss eines oder mehrerer interna-
tionaler Rechtsinstrumente über angemessene Sicherheitsga-
rantien für Nichtkernwaffenstaaten;

18. fordert außerdem das baldige Inkrafttreten und die
strenge Einhaltung des Vertrags über das umfassende Verbot
von Nuklearversuchen102;

19. bekundet ihr Bedauern darüber, dass die Abrüs-
tungskonferenz nicht in der Lage war, Anfang 2010 einen Ad-
hoc-Ausschuss für nukleare Abrüstung einzusetzen, wie von
der Generalversammlung in ihrer Resolution 64/53 gefordert;

20. fordert die Abrüstungskonferenz von neuem auf,
Anfang 2011 so bald wie möglich und mit höchstem Vorrang
einen Ad-hoc-Ausschuss für nukleare Abrüstung einzusetzen
und Verhandlungen über ein Stufenprogramm zur nuklearen
Abrüstung aufzunehmen, das zur vollständigen Beseitigung
der Kernwaffen innerhalb einer festgelegten Frist führt;

21. fordert, dass möglichst bald eine internationale
Konferenz über nukleare Abrüstung unter allen Aspekten ein-
berufen wird, die konkrete Maßnahmen zur nuklearen Abrüs-
tung benennen und behandeln soll;

22. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

23. beschließt, den Punkt „Nukleare Abrüstung“ in die
vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsechzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 65/57

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/410,
Ziff. 88)113.

65/57. Durchführung des Übereinkommens über das 
Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung 
und des Einsatzes chemischer Waffen und über 
die Vernichtung solcher Waffen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zum The-
ma der chemischen Waffen, insbesondere die ohne Abstim-
mung verabschiedete Resolution 64/46 vom 2. Dezember
2009, in der sie mit Anerkennung von den laufenden Bemü-
hungen Kenntnis genommen hat, die im Hinblick auf die Ver-
wirklichung des Ziels und Zwecks des Übereinkommens über
das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des
Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung sol-
cher Waffen114 durchgeführt werden,

entschlossen, das wirksame Verbot der Entwicklung,
der Herstellung, des Erwerbs, des Transfers, der Lagerung
und des Einsatzes chemischer Waffen sowie ihre Vernichtung
herbeizuführen,

mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend, dass seit der
Verabschiedung der Resolution 63/48 vom 2. Dezember 2008
vier weitere Staaten dem Übereinkommen beigetreten sind,
womit die Gesamtzahl der Vertragsstaaten des Übereinkom-
mens nunmehr einhundertachtundachtzig beträgt,

in Bekräftigung der Wichtigkeit der Ergebnisse der
zweiten Sondertagung der Konferenz der Vertragsstaaten zur
Überprüfung der Wirkungsweise des Chemiewaffenüberein-
kommens (im Folgenden „die zweite Überprüfungskonfe-
renz“), einschließlich des Konsensschlussberichts115, in dem
auf alle Aspekte des Übereinkommens eingegangen wurde
und wichtige Empfehlungen für seine weitere Durchführung
abgegeben wurden,

betonend, dass die zweite Überprüfungskonferenz die
Tatsache begrüßte, dass das Übereinkommen elf Jahre nach
seinem Inkrafttreten nach wie vor eine einzigartige multilate-
rale Übereinkunft ist, die eine ganze Kategorie von Massen-
vernichtungswaffen auf nichtdiskriminierende und verifizier-
bare Weise unter strenger und wirksamer internationaler
Kontrolle verbietet,

1. betont, dass die Universalität des Übereinkom-
mens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lage-
rung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Ver-
nichtung solcher Waffen114 für die Verwirklichung seines
Ziels und Zwecks von grundlegender Bedeutung ist, aner-
kennt die Fortschritte bei der Umsetzung des Aktionsplans
zur Erreichung der Universalität des Übereinkommens und
fordert alle Staaten auf, sofern sie es nicht bereits getan ha-
ben, unverzüglich Vertragsparteien des Übereinkommens zu
werden;

112 CD/1299.
113 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Polen.

114 United Nations, Treaty Series, Vol. 1974, Nr. 33757. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1994 II S. 806; LGBl. 1999
Nr. 235; öBGBl. III Nr. 38/1997; AS 1998 335.
115 Siehe Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, Doku-
ment RC-2/4.
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2. unterstreicht, dass die Durchführung des Überein-
kommens wesentlich zum Weltfrieden und zur internationa-
len Sicherheit beiträgt, indem die vorhandenen Bestände che-
mischer Waffen beseitigt und der Erwerb oder der Einsatz
chemischer Waffen verboten werden, und Hilfe und Schutz
für den Fall des Einsatzes oder der Androhung des Einsatzes
chemischer Waffen sowie internationale Zusammenarbeit für
friedliche Zwecke bei den Tätigkeiten auf chemischem Ge-
biet vorsieht;

3. betont, wie wichtig es für das Übereinkommen ist,
dass alle Staaten, die chemische Waffen, Produktionseinrich-
tungen für chemische Waffen oder Einrichtungen für die Ent-
wicklung chemischer Waffen besitzen, einschließlich derjeni-
gen Staaten, die zu einem früheren Zeitpunkt den Besitz che-
mischer Waffen deklariert haben, sich unter den Vertragsstaa-
ten des Übereinkommens befinden, und begrüßt Fortschritte
in dieser Hinsicht;

4. bekräftigt die Verpflichtung der Vertragsstaaten
des Übereinkommens, chemische Waffen zu zerstören und
Produktionseinrichtungen für chemische Waffen innerhalb
der im Übereinkommen vorgesehenen Fristen zu zerstören
oder umzuwidmen;

5. betont, dass die volle und wirksame Durchführung
aller Bestimmungen des Übereinkommens, namentlich derje-
nigen über innerstaatliche Durchführungsmaßnahmen (Arti-
kel VII) und über Hilfeleistung und Schutz (Artikel X), ein
wichtiger Beitrag zu den Anstrengungen ist, die die Vereinten
Nationen in dem weltweiten Kampf gegen den Terrorismus in
allen seinen Arten und Erscheinungsformen unternehmen;

6. stellt fest, dass die wirksame Anwendung des Ve-
rifikationssystems Vertrauen hinsichtlich der Einhaltung des
Übereinkommens durch die Vertragsstaaten schafft;

7. betont, welche wichtige Rolle der Organisation für
das Verbot chemischer Waffen dabei zukommt, die Einhal-
tung der Bestimmungen des Übereinkommens zu verifizieren
und die fristgerechte und effiziente Verwirklichung aller sei-
ner Ziele zu fördern;

8. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens
nachdrücklich auf, ihren Verpflichtungen nach dem Überein-
kommen voll und fristgerecht nachzukommen und die Orga-
nisation für das Verbot chemischer Waffen bei ihren Umset-
zungstätigkeiten zu unterstützen;

9. begrüßt die Fortschritte, die bei den innerstaatli-
chen Durchführungsmaßnahmen bezüglich der Verpflichtun-
gen nach Artikel VII erzielt wurden, lobt die Vertragsstaaten
und das Technische Sekretariat für die Unterstützung, die sie
anderen Vertragsstaaten auf Antrag bei der Durchführung der
Folgemaßnahmen zu dem die Verpflichtungen nach
Artikel VII betreffenden Aktionsplan gewähren, und fordert
die Vertragsstaaten, die ihre Verpflichtungen nach Artikel
VII nicht erfüllt haben, nachdrücklich auf, diesen im Einklang
mit ihren verfassungsrechtlichen Verfahren ohne weiteren
Verzug nachzukommen;

10. unterstreicht die anhaltende Relevanz und Bedeu-
tung der Bestimmungen des Artikels X des Übereinkommens
und begrüßt die Aktivitäten der Organisation für das Verbot
chemischer Waffen betreffend Hilfeleistung und Schutz ge-
gen chemische Waffen;

11. erklärt erneut, dass die Bestimmungen des Über-
einkommens so umzusetzen sind, dass die wirtschaftliche
oder technologische Entwicklung der Vertragsstaaten und die
internationale Zusammenarbeit bei Tätigkeiten auf chemi-
schem Gebiet zu nach dem Übereinkommen nicht verbotenen
Zwecken, einschließlich des internationalen Austauschs von
wissenschaftlichen und technischen Informationen sowie
Chemikalien und Geräten zur Herstellung, Verarbeitung oder
Verwendung von Chemikalien für nach dem Übereinkommen
nicht verbotene Zwecke, nicht behindert werden;

12. unterstreicht die Bedeutung der Bestimmungen
des Artikels XI, die sich auf die wirtschaftliche und technolo-
gische Entwicklung der Vertragsstaaten beziehen, erinnert
daran, dass die vollständige, wirksame und nichtdiskriminie-
rende Umsetzung dieser Bestimmungen zur Universalität bei-
trägt, und bekräftigt außerdem die von den Vertragsstaaten
eingegangene Verpflichtung, die internationale Zusammenar-
beit zu friedlichen Zwecken im Bereich ihrer Tätigkeiten auf
chemischem Gebiet zu fördern, sowie die Bedeutung, die die-
ser Zusammenarbeit und ihrem Beitrag zur Förderung des
Übereinkommens als Ganzes zukommt;

13. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den laufen-
den Bemühungen, die die Organisation für das Verbot chemi-
scher Waffen unternimmt, um das Ziel und den Zweck des
Übereinkommens zu verwirklichen, die volle Umsetzung sei-
ner Bestimmungen sicherzustellen, namentlich derjenigen be-
treffend die internationale Verifikation der Einhaltung des
Übereinkommens, sowie als Forum für Konsultationen und
die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten zu dienen;

14. begrüßt den von der vierzehnten Tagung der Kon-
ferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens über das
Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Ein-
satzes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher
Waffen gefassten Beschluss C-14/DEC.6 vom 2. Dezember
2009 über die Ernennung von Ahmet Üzümcü zum General-
direktor des Technischen Sekretariats der Organisation für
das Verbot chemischer Waffen116;

15. begrüßt außerdem die Zusammenarbeit zwischen
den Vereinten Nationen und der Organisation für das Verbot
chemischer Waffen im Rahmen des Abkommens über die Be-
ziehungen zwischen den Vereinten Nationen und der Organi-
sation im Einklang mit den Bestimmungen des Übereinkom-
mens;

16. beschließt, den Punkt „Durchführung des Überein-
kommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, La-
gerung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die

116 Siehe Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, Doku-
ment C-14/5.
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Vernichtung solcher Waffen“ in die vorläufige Tagesordnung
ihrer sechsundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/58

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 174 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und 6 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/65/410, Ziff. 88)117:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argen-
tinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Baha-
mas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize,
Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Her-
zegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien,
Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik
Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Domini-
kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechen-
land, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hondu-
ras, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island,
Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kame-
run, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan,
Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho,
Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malay-
sia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Me-
xiko, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Nepal, Neu-
seeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia,
Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen, Sierra Leo-
ne, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spani-
en, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschiki-
stan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bo-
livarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Indien, Israel, Marshallinseln, Mikronesien
(Föderierte Staaten von), Pakistan, Palau.

65/58. Kernwaffenfreie südliche Hemisphäre und
angrenzende Gebiete

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/45 B vom
10. Dezember 1996, 52/38 N vom 9. Dezember 1997,
53/77 Q vom 4. Dezember 1998, 54/54 L vom 1. Dezember
1999, 55/33 I vom 20. November 2000, 56/24 G vom 29. No-
vember 2001, 57/73 vom 22. November 2002, 58/49 vom
8. Dezember 2003, 59/85 vom 3. Dezember 2004, 60/58 vom
8. Dezember 2005, 61/69 vom 6. Dezember 2006, 62/35 vom
5. Dezember 2007, 63/65 vom 2. Dezember 2008 und 64/44
vom 2. Dezember 2009,

sowie unter Hinweis darauf, dass die Abrüstungskom-
mission auf ihrer Arbeitstagung 1999 ein Dokument mit dem
Titel „Schaffung kernwaffenfreier Zonen auf der Grundlage
von Vereinbarungen, die von den Staaten der betreffenden
Region aus freien Stücken geschlossen werden“ verabschie-
dete118,

entschlossen, sich weiter für die völlige Beseitigung der
Kernwaffen einzusetzen,

sowie entschlossen, auch weiterhin zur Verhütung der
Verbreitung von Kernwaffen unter allen Aspekten sowie zu
dem Prozess der allgemeinen und vollständigen Abrüstung
unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle beizu-
tragen, insbesondere auf dem Gebiet der Kernwaffen und an-
derer Massenvernichtungswaffen, mit dem Ziel, den Welt-
frieden und die internationale Sicherheit im Einklang mit den
Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zu
festigen,

unter Hinweis auf die Bestimmungen über kernwaffen-
freie Zonen im Schlussdokument der zehnten Sondertagung
der Generalversammlung, der ersten Sondertagung über Ab-
rüstung119,

hervorhebend, welche Bedeutung den Verträgen von
Tlatelolco120, Rarotonga121, Bangkok122 und Pelindaba123, mit
denen kernwaffenfreie Zonen geschaffen wurden, sowie dem
Antarktis-Vertrag124 dabei zukommt, unter anderem eine völ-
lig kernwaffenfreie Welt zu schaffen,

begrüßend, dass die Zweite Konferenz der Vertrags-
und Unterzeichnerstaaten von Verträgen über die Schaffung

117 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Antigua und Barbuda, Argentinien, Australien,
Bahamas, Bangladesch, Belize, Bolivien (Plurinationaler Staat), Brasili-
en, Brunei Darussalam, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik,
Ecuador, El Salvador, Fidschi, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, In-
donesien, Jamaika, Kambodscha, Kenia, Liechtenstein, Mexiko, Mon-
golei, Neuseeland, Nicaragua, Nigeria, Panama, Papua-Neuguinea, Pa-
raguay, Peru, Philippinen, Samoa, Sierra Leone, Singapur, Südafrika,
Thailand, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Uruguay und Venezuela
(Bolivarische Republik).

118 Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth Session, Sup-
plement No. 42 (A/54/42), Anhang I.
119 Resolution S-10/2.
120 United Nations, Treaty Series, Vol. 634, Nr. 9068.
121 Siehe The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 10: 1985
(United Nations publication, Sales No. E.86.IX.7), Anhang VII.
122 United Nations, Treaty Series, Vol. 1981, Nr. 33873.
123 A/50/426, Anlage.
124 United Nations, Treaty Series, Vol. 402, Nr. 5778. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1978 II S. 1517; öBGBl. Nr. 39/1988;
AS 1990 1925.




